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Die Sitzung ist mit 4 von 13 maximal benannten Mitgliedern nicht beschlussfähig. 

Wir können das Protokoll der letzten Sitzung nicht annehmen, da wir nicht beschlussfähig sind. 

Es wurde ordnungsgemäß eingeladen. 

Vorgeschlagene Tagesordnung: 

1. Erstellung einer FSVK-Geschäftsordnung (FSVK-GO) 
2. Verschiedenes 

Wir nehmen die Tagesordnung einstimmig an. 



TOP 1: Erstellung einer FSVK-Geschäftsordnung (FSVK-GO) 
Start: 17:49 Uhr 

Rena hat noch verschiedene Punkte zu anderen Ordnungen gesammelt: 

 § 62 (7) der Satzung verweist auf nicht existenten § 48 (7) 

◦ der Verweis auf § 48 der Satzung ergibt kaum noch Sinn, da eine Neugliederung in 
diesem Fall eine Mehrheit eines nicht-existenten Gremiums fordert 

◦ Stattdessen Verweis auf § 47? Finden wir so gut 

 Die Wechselwirkung zwischen § 47 und § 48 der Satzung bedarf einer genaueren 
Untersuchung. Wir sehen ein gewisses Missbrauchspotential 

 Freiwilliger Verzicht auf die eigene Stimmberechtigung: in § 29 RGO vor „Die Anzahl 
Stimmberechtigter kann nicht unter 2 sinken“ 

◦ „Zusätzlich zu obiger Bestimmung kann ein Mitglied des Fachschaftsrates freiwillig auf 
die eigene Stimmberechtigung verzichten. Dieser Verzicht muss der 
Sitzungskoordination in Textform mitgeteilt werden und ist automatisch aufgehoben, 
sobald das Mitglied wieder zu einer Sitzung des Fachschaftsrates erscheint.“ Möchten 
wir als Formulierung aufnehmen 

 Wir schauen einmal über den Antrag für die FSVK und insbesondere die rot und lila 
markierten Stellen 

◦ Die Aufschiebung in § 10 (2) und § 45 RGO soll aufschiebende Wirkung haben 

 

Im Anhang befindet sich ein Entwurf zu einer FSVK-GO aus 2025. Das sind im weitesten Sinne die 
für die FSVK relevanten Paragrafen der SP-GO. Wir besprechen diese im Folgenden und 
protokollieren hier Änderungen, Anmerkungen oder Diskussionspunkte, die aufkommen: 

 §  1 (1) : Diskussion, ob alle vier oder drei Wochen in der vorlesungsfreien Zeit sinnvoller 
sind. Der Paragraf ist mit den vier Wochen aus der Satzung übernommen. 

 § 2 (1):  

◦ der FSVK 

◦ MdFSVK sind nach Satzung die Fachschaften. Das finden wir aber gar nicht so schlimm. 
Die FSVK-Vertretenden sollten nicht extra eingeladen werden 

 § 2 (2) 1. hat ein doppeltes „wenn“ 

 § 2 (2) Präsidium raus oder/und den Vorstand mit in die Aufzählung nehmen? Beide 
Gruppen sind grundsätzlich keine MdFSVK. Wir einigen uns darauf, beide Möglichkeiten zu 
streichen 

 § 3 (1)  



◦ SP-Präsidium in der Aufzählung ergänzen 

◦ der letzte Aufzählungspunkt hat einen Punkt zu viel 

◦ Präsidium durch FSRef und SP-Sitzung durch FSVK ersetzen 

 § 3 (2) taucht als Nummerierung doppelt auf. Das zweite sollte zu § 3 (3) geändert werden 

 § 3 (2) (das falsche/zweite)  

◦ Regularia oder Regularien? 

◦ Unter anderem Reihenfolge der Berichte ändern zu: FSRef, Vorstand, SP, FSen, Sonstige 
Berichte 

◦ TOV wird wahrscheinlich nie wieder verwendet werden 

 § 4: Den Dienstag als normalen Sitzungstag festhalten? Ergänze: „Der übliche Sitzungstag 
ist Dienstag.“ 

 § 5 (1): FSen können nicht unterschreiben… Alternative: „… per Mail unter Angabe einer 
Tagesordnung …“ 

◦ Das Ref sollte die Mail einer FS zuordnen können müssen. Oder sie weisen darauf hin, 
wenn sie es nicht können. Finden wir auch in Ordnung 

 § 5 (2) können wir streichen 

 § 5 (3) ersetze alles durch „Das FSRef lädt nach Erhalt der Forderung durch genügend 
MdFSVK unverzüglich ein. Die Einladungsfrist beträgt 3 Tage.“ 

 § 5 (4) streichen 

 § 5 (5) „ohne Einhaltung der Frist nach §2 Absatz 3“ streichen und in 4. und 5. Am Ende 
jeweils „beschlossen werden“, in 6. am Ende „vorgenommen werden“. Das „und“ in 3. soll 
entsprechend nach 5. verschoben werden und ein Komma in 3. ergänzt werden 

 Wir wollten zwar noch § 6 besprechen, da ein Mitglied des AKs jetzt gehen muss, schließen 
wir den TOP 

TOP 2: Verschiedenes 
Start: 19:04 Uhr 

Wir halten den 5.5. um 17:30 Uhr als nächsten Sitzungstermin fest. 

Lorena beendet um 19:11 Uhr die Sitzung. 
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I. Einberufung von Sitzungen
§ 1 Sitzungstermine

(1) Die FSVK t�gt in der Regel während der Vorlesungszeit �lle zwei Wochen und inder vorlesungsfreien Zeit �lle vier Wochen. Sie ist mindestens vierm�l im Semestereinzuberufen.
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(2) D�s F�chsch�ftenrefer�t soll die gepl�nten Sitzungstermine jeweils für diekommenden 2 bis 3 Sitzungen im Vor�us öffentlich bek�nnt m�chen.
§ 2 Einberufung

(1) Die Einberufung der Sitzungen des FSVK erfolgt in Form einer Einl�dung �n dieF�chsch�ften, n�ch S�tzung §44 Abs. 3, die Mitglieder der FSVK (im weiterenVerl�uf MdFSVK gen�nnt) und einer öffentlichen Bek�nntm�chung der Einl�dungdurch d�s F�chsch�ftenrefer�t.(2) D�s F�chsch�ftenrefer�t h�t zum nächstmöglichen Termin eine Sitzungeinzuberufen, wenn1. wenn mehr �ls ein Drittel der Mitglieder,2. d�s F�chsch�ftenrefer�t3. d�s SP-Präsidiumdieses in Textform unter Ang�be einer T�gesordnung verl�ngen. Außerdem h�t eszu den n�ch §1 Abs�tz 2 bek�nnt gem�chten Terminen eine Sitzung einzuberufen,sofern nicht �us wichtigem Grund ein Sitzungstermin �bges�gt wird. Die �bges�gteSitzung muss spätestens zwei Wochen später n�chgeholt werden.(3) Die Einberufung ist ordnungsgemäß, wenn die öffentliche Bek�nntm�chung unddie Versendung der Einl�dung mindestens sieben T�ge und höchstens vierzehnT�ge vor der Sitzung erfolgt ist.
§ 3 Einl�dung

(1) Die Einl�dung ist in Textform �n die MdFSVK, zu richten. N�chrichtlich ergeht dieEinl�dung �n:
· F�chsch�ften n�ch S�tzung §44 Abs. 3,
· den AStA-Vorst�nd,
· die Vorsitzenden der Ausschüsse und Arbeitskreise der FSVK,
· die Antr�g- und Anfr�genstellenden der Anträge und Anfr�gen,
· die �uf den T�gesordnungsvorschl�g �ufgenommen worden sind und dieAngefr�gten.Antr�gstellende, deren Anträge nicht �uf den T�gesordnungsvorschl�g�ufgenommen wurden, sind vom Präsidium hierüber, �ls �uch über die Möglichkeitder Aufn�hme von Anträgen �uf der SP-Sitzung, zu unterrichten.(2) Die Einl�dung beinh�ltet die Ang�be von Sitzungsort, Sitzungsbeginn, einenT�gesordnungsvorschl�g, die Protokolle, die noch nicht genehmigt worden sind,und die M�teri�lien derVerh�ndlungsgegenstände des T�gesordnungsvorschl�ges.(2) Der T�gesordnungsvorschl�g (im weiteren T5V gen�nnt) muss enth�lten:1. Regul�ri��. Feststellung der 5rdnungsmäßigkeit der Einl�dung,b. Feststellung der Beschlussfähigkeitc. Genehmigung der Protokolle,d. Genehmigung der T�gesordnung,

2. Berichte�. Bericht des F�chsch�ftenrefer�ts,b. Bericht der F�chsch�ftenc. Bericht des AStA-Vorst�ndes,d. des SP-Präsidiums,e. sowie �us Ausschüssen, Arbeitskreisen und sonstigen Gremien,

https://sphhu.de/documents/2022/07/satzung.pdf/#page=26
https://sphhu.de/documents/2022/07/satzung.pdf/#page=26
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3. Verschiedenes
Gibt es �ktuell keine Ausschüsse oder Arbeitskreise, d�nn entf�llen die jeweiligenBerichte �uf der T5V.

§ 4 Sitzungszeit
Bei der Terminierung der Sitzungen der FSVK, sowie seiner Ausschüsse und Arbeitskreisesind p�r�llel st�ttfindende Sitzungen �nderer universitärer Gremien und solcher derstudentischen Selbstverw�ltung �ngemessen zu berücksichtigen. Zur �ngemessenenBerücksichtigung von Lehrver�nst�ltungen sollten Sitzungen in der Vorlesungszeit n�ch 18Uhr st�ttfinden.
§ 5 Dringlichkeitssitzungen

(1) In Fällen von �ußerordentlicher Dringlichkeit muss eine Sitzung der FSVK durchd�s F�chsch�ftenrefer�t einberufen werden, wenn dieses über ein Drittel derMdFSVK durch ihre Unterschrift unter Ang�be einer T�gesordnung gegenüberdem F�chsch�ftenrefer�t fordern.(2) Die MdFSVK verpflichten sich mit ihrer Unterschrift zur Teiln�hme �n derDringlichkeitssitzung. Sollten sie verhindert sein, so h�ben sie Sorge zu tr�gen,d�ss eine Vertretung �nwesend ist.(3) Die Sitzung d�rf frühestens 3 T�ge n�ch Erh�lt der Forderung st�ttfinden.(4) D�rüber hin�us können in dringenden Fällen �uch �ußerh�lb der Fristen n�chAbs�tz 3 und §2 Abs. 3 Sitzungen einberufen werden, die beschlussfähig sind,sofern diese im Einvernehmen mit über einem Drittel der MdFSVK terminiertwurden.(5) Im F�ll einer dringlichen Einberufung ohne Einh�ltung der Frist n�ch §2 Abs�tz 3können �uf dieser Sitzung:1. keine Änderung oder Neu�ufstellung einer 5rdnung beschlossen werden,2. keine W�hlen durchgeführt werden,3. keine Abw�hlen durchgeführt werden und4. keine Neugliederung von F�chsch�ften5. Richtlinien n�ch S�tzung §70 Abs. 1 Nr. 2 beschließen6. Änderungen �m Verteilschlüssel n�ch S�tzung §76 Abs. 3 vornehmen
§ 6 Amtszeiten

Die F�chsch�ften legen ihre Vertretung selbständig fest. Beschießt eine F�chsch�ftdie Abw�hl ihrer Vertretung, ist d�s F�chsch�ftenrefer�t d�rüber in Textform zuinformieren. Im F�lle der Neuw�hl der F�chsch�ftsr�ts ist hierfür die Überg�be derKonstituierungsprotokolles n�ch W�hlordnung §42 Abs. 1 �usreichend.
II. Ausschüsse und Arbeitskreise
§ 7 Einsetzung von Ausschüssen und Arbeitskreise

Zur Erfüllung der Aufg�ben der FSVK und zur Vorbereitung und Unterstützung seinerArbeit können durch Beschluss der FSVK Arbeitskreise oder Ausschüsse eingesetztwerden.
§ 8 Mitglieder der Ausschüsse und Arbeitskreise

(1) Im Beschluss zur Einsetzung eines Ausschusses oder Arbeitskreis ist die Anz�hlder Sitze im Ausschuss bzw. Arbeitskreis festzulegen. Im Beschluss zur Einsetzung

https://sphhu.de/documents/2022/07/satzung.pdf/#page=37
https://sphhu.de/documents/2022/07/satzung.pdf/#page=40
https://sphhu.de/documents/2022/11/lesefassung-der-wahlordnung-nach-8-aenderung.pdf/#%5B%7B%22num%22%3A1438%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C191.4%2C575.939%2C0%5D
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eines Arbeitskreises können weitere ber�tende Mitglieder ohne Stimmrechtvorgesehen werden.(2) Die MdFSVK sind verpflichtet mitzuteilen, welche Mitglieder �us den Ausschüssenund Arbeitskreisen �bberufen werden.(3) Die Benennungen und Abberufungen erfolgen durch Erklärung �uf der FSVKgegenüber dem F�chsch�ftenrefer�t und werden im Protokoll festgeh�lten. Mit derBenennung gibt der vertretende die HHU-E-M�il-Adresse des Mitglieds �n.
§ 9 Leitung der Ausschüsse und Arbeitskreise

(1) Jeder Ausschuss und jeder Arbeitskreis wählen einen Vorsitz und eineStellvertretung �us ihrer Mitte.(2) Bis zur W�hl des Vorsitzes oder wenn der Vorsitz und die Stellvertretung nichtmehr im Amt ist oder den Aufg�ben nicht mehr n�chkommt, nimmt d�sF�chsch�ftenrefer�t die Aufg�ben w�hr. Altern�tiv k�nn die FSVK durch Beschlusseinen Interimsvorsitz benennen.(3) Die Aufg�ben des Vorsitzes bestehen in der Koordin�tion der Sitzungen sowie d�sBerichten der Ergebnisse gegenüber der FSVK.(4) Die Stellvertretung vertritt den Vorsitz überg�nsweise, sollte dieser seine Aufg�bennicht w�hrnehmen können oder �us dem Amt �usscheiden.
§ 10 Ständige Ausschüsse und weitere Ausschüsse

(1) Ständige Ausschüsse der FSVK sind1. der W�hlprüfungs�usschuss (WPA) mit fünf Mitgliedern.2. der Rechts�uschuss mit einem Mitglied �us der Mitte der FSVK.
§ 11 Regelungen zum W�hlprüfungs�usschuss

Näheres zum W�hlprüfungs�usschuss regelt §43 der W�hlordnung
§ 12 Einberufung eines Ausschusses oder Arbeitskreises

(1) Die Einberufung zu Sitzungen der Ausschüsse und Arbeitskreise erfolgt in Formeiner Einl�dung in Textform �n die Mitglieder durch den Vorsitz. N�chrichtlichergeht die Einl�dung �n:
· d�s F�chsch�ftenrefer�t,
· die MdFSVK,
· den E-M�ilverteiler „fs-offen“
· und die Antr�gstellenden der Anträge, die in den T�gesordnungsvorschl�g�ufgenommen worden sind.(2) Die Einl�dung beinh�ltet mindestens die Ang�be von Sitzungsort, Sitzungsbeginnund einen T�gesordnungsvorschl�g.(3) Der Vorsitz h�t eine Sitzung einzuberufen, wenn1. mehr �ls die Hälfte der ordentlichen Mitglieder,2. d�s F�chsch�ftenrefer�t oder3. die FSVKdieses in Textform unter Ang�be einer T�gesordnung verl�ngen. Außerdem h�tder Vorsitz eine Sitzung einzuberufen, sofern dies zur W�hrnehmung der Aufg�bendes Ausschusses oder Arbeitskreis erforderlich ist oder der Ausschuss oderArbeitskreis eine Sitzung vereinb�rt h�tte.(4) Die Einberufung ist ordnungsgemäß, wenn die Versendung der Einl�dungmindestens sieben T�ge und höchstens vierzehn T�ge vor der Sitzung erfolgt ist.D�rüber hin�us können �uch �ußerh�lb dieser Frist Sitzungen einberufen werden,die beschlussfähig sind, sofern diese im Einvernehmen mit den Mitgliedernterminiert wurden.

https://sphhu.de/documents/2022/11/lesefassung-der-wahlordnung-nach-8-aenderung.pdf/#%5B%7B%22num%22%3A1438%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C233.6%2C450.689%2C0%5D


7

§ 13 Anwendung der Geschäftsordnung
Die Abschnitte IV bis einschließlich VII dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß�uch für Ausschüsse und Arbeitskreise der FSVK. Bei dem Verf�hren in denAusschüssen und Arbeitskreisen tritt �n die Stelle des FSVK der Ausschuss oderder Arbeitskreis, �n die Stelle der MdFSVK die Mitglieder des Ausschusses oderdes Arbeitskreises und �n die Stelle des F�chsch�ftenrefer�ts tritt der Vorsitz. §12Abs. 3 bleibt d�von unberührt.

III. Sitzungsdurchführung
§ 14 Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen der FSVK sind öffentlich.(2) Ton-, Bild- und Film�ufn�hmen sind vor der Sitzung bei dem F�chsch�ftenrefer�t�nzuzeigen. Spätestens zu Sitzungsbeginn h�t die Sitzungsleitung die�nwesenden MdFSVK zu befr�gen, ob sie Aufn�hmen zustimmen. Der Antr�g gilt�ls �ngenommen, wenn keines der MdFSVK Einspruch erhebt.
§ 15 Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Die Öffentlichkeit ist für einzelne T5Ps �uszuschließen, wennPerson�l�ngelegenheiten von Angestellten der Studierendensch�ft beh�ndeltwerden. Sollten Person�l�ngelegenheiten von ehren�mtlich Tätigen besprochenwerden, so sind diese grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit zubeh�ndeln. Wird von der betroffenen Person bei der Sitzungsleitung Einspruchgegen die Nichtöffentlichkeit eingelegt, so k�nn dieser Einspruch nur mit einf�cherMehrheit der Abstimmenden �ufgehoben werden.(2) Die Öffentlichkeit ist für einzelne T5Ps �uszuschließen, wenn Angelegenheiten,deren Veröffentlichung der Studierendensch�ft erheblichen Sch�den zufügenkönnte, beh�ndelt werden.(3) Die Öffentlichkeit ist für einzelne T5Ps �uszuschließen, wenn die S�tzung odereine 5rdnung dies zwingend vorsieht.(4) Der Antr�g �uf Ausschluss der Öffentlichkeit k�nn von MdFSVK und vonMitgliedern des F�chsch�ftenrefer�ts gestellt werden.(5) Die Begründung, Ber�tung und Entscheidung eines Antr�ges, die Öffentlichkeit�uszuschließen, müssen während der Sitzung und im Vorfeld nicht-öffentlicherfolgen. Über die Nichtöffentlichkeit einer Sitzung oder ob einzelne T5Ps nicht-öffentlich geh�lten werden, entscheidet die FSVK mit einf�cher Mehrheit.(6) Anwesend �uf einem nicht-öffentlichen Teil einer Sitzung dürfen sein1. MdFSVK,2. Mitglieder des F�chsch�ftenrefer�ts3. die Vorsitzenden der vom Verh�ndlungsgegenst�nd betroffenen Ausschüsseund Arbeitskreise,4. der Vorsitz des Rechts�usschusses,5. die vom Verh�ndlungsgegenst�nd unmittelb�r betroffenen Personen und6. die von der FSVK �uf Antr�g zugel�ssenen Personen.Die Anwesenden in einem nicht-öffentlichen Teil der Sitzung sind zurVerschwiegenheit verpflichtet, dennoch muss dieser intern protokolliert werden.Berechtigt zu Einsicht sind MdFSVK und d�s F�chsch�ftenrefer�t.
§ 16 Ausspr�che über Verh�ndlungsgegenstände

(1) Die Sitzungsleitung h�t über jeden Verh�ndlungsgegenst�nd, der �uf derT�gesordnung steht, die Ausspr�che zu eröffnen, wenn sie nicht unzulässig oder�n besondere Bedingungen geknüpft ist. Werden in einem T5P mehrere
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Verh�ndlungsgegenstände ber�ten, so ist die Ausspr�che über �lleVerh�ndlungsgegenstände gemeins�m zu eröffnen, sofern dieseGeschäftsordnung nicht ein �nderes Verf�hren vorsieht.(2) In öffentlichen Sitzungen h�ben �lle Mitglieder der Studierendensch�ft Rederecht.Anderen Personen k�nn durch die Sitzungsleitung, nicht jedoch gegen den Willender einf�chen Mehrheit der MdFSVK, ein Rederecht eingeräumt werden.(3) Die Sitzungsleitung erteilt d�s Rederecht und legt die Reihenfolge der Wortbeiträgegemäß der Redeliste fest. Die Sitzungsleitung k�nn Rückfr�gen gest�tten.(4) Ist die Redeliste erschöpft oder meldet sich niem�nd zu Wort, so erklärt dieSitzungsleitung die Ausspr�che für geschlossen. Die Ausspr�che ist �uf Antr�gsofort zu schließen, wenn die FSVK dies mit zwei Drittel Mehrheit derAbstimmenden beschließt.(5) Wiedereintritt in die Ausspr�che k�nn d�nn die FSVK nur mit zwei Drittel Mehrheitder Abstimmenden beschließen.
§ 17 Redeliste

(1) Die Redeliste wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen genderquotiert geführt.Hierfür k�nn jedes MdFSVK der Sitzungsleitung sowohl d�s persönlich zugehörigfühlende Gender �ls �uch d�s bevorzugte Person�lpronomen nennen. Dies istdurch die Sitzungsleitung bei der Quotierung der Redeliste zu berücksichtigen.D�rüber hin�us werden Wortmeldungen von MdFSVK, die zu diesem T5P nochnicht zu Wort gekommen sind, jedenf�lls vorgezogen.(2) Auf eine Wortmeldung d�rf eine Person nur d�nn sofort �ntworten, wenn sich diezuvor sprechende Person �uf sie bezogen oder sie persönlich �ngesprochen h�t.Im Zweifelsf�lle entscheidet die Sitzungsleitung über die sofortige Zul�ssung derWortmeldung.(3) Die Redeliste ist zu schließen, wenn die FSVK dies �uf Antr�g beschließt. Die noch�uf der Redeliste befindlichen Personen sind zu verlesen. Vor dem Schluss derRedeliste ist jeder �nwesenden Person mit Rederecht Gelegenheit zu geben, sichnoch �uf diese setzen zu l�ssen.
§ 18 Recht �uf jederzeitiges Gehör

(1) Die Mitglieder des F�chsch�ftenrefer�ts sind jederzeit zu hören, sofern überAngelegenheiten, die in ihrem Aufg�benbereich f�llen, ber�ten wird. Währendeiner Ausspr�che genügt die Aufn�hme der Wortmeldung in die Redeliste.(2) W�r die Ausspr�che oder die Redeliste bei der Wortmeldung bereits geschlossen,so ist die Ausspr�che bzw. die Redeliste wieder offen.
§ 19 Persönliche Erklärungen

(1) Eine Meldung für eine Erklärung n�ch den §§ 27 bis 29 wird durch d�s gleichzeitigeHeben beider Hände deutlich gem�cht. Die Erklärung d�rf nicht länger �ls fünfMinuten d�uern und ist spätestens 24 Stunden n�ch Sitzungsende beimF�chsch�ftenrefer�t in Textform für d�s Protokoll einzureichen, wor�uf von derSitzungsleitung hinzuweisen ist. Wird die persönliche Erklärung nicht fristgerechteingereicht, ist dies im Protokoll zu vermerken.(2) Persönliche Erklärungen sind so einzureichen, d�ss sie keine n�mentlicheNennung von MdFSVK enthält, sofern sich diese explizit �uf einAbstimmungsverh�lten beziehen. Diese Regelung gilt nicht für n�mentlicheAbstimmungen.(3) Persönliche Erklärungen sind MdFSVK und F�chsch�ftenrefer�tsmitgliedernvorbeh�lten. Außerdem können �lle weiteren AStA-Mitglieder und
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F�chsch�ftsr�tsmitglieder bei persönlicher oder s�chlicher Betroffenheit, sowieAntr�gstellende des �ktuellen T5P eine persönliche Erklärung �bgeben.
§ 20 Erklärung zur Ausspr�che

Zu einer Erklärung zur Ausspr�che wird d�s Wort n�ch Schluss oderUnterbrechung der Ausspr�che erteilt. Vorr�ngig k�nn die Sitzungsleitung d�sWort zur direkten Erwiderung erteilen. Mit einer Erklärung zur Ausspr�che dürfennur Äußerungen, die sich in der Ausspr�che �uf die eigene Person odert�tsächliche Vorgänge bezogen h�ben, zurückgewiesen oder eigene Ausführungenrichtiggestellt werden. Abweichend von § 26 Abs�tz 3 können Erklärungen zurAusspr�che �lle Personen mit Rederecht �bgeben.
§ 21 Erklärung zur Abstimmung

(1) N�ch Schluss der Ausspr�che k�nn jedes MdFSVK zur �bschließendenAbstimmung eine Erklärung �bgeben. Die Sitzungsleitung erteilt d�s Wort zu einerErklärung in der Regel vor der Abstimmung. Die Erklärung zur Abstimmung d�rfnur die Verh�ndlung und den Verh�ndlungsgegenst�nd betreffende Auss�genenth�lten.(2) Jedes stimmberechtigte MdFSVK k�nn vor der Abstimmung erklären, d�ss es nicht�n der Abstimmung teilnehme.
§ 22 Erklärung �ußerh�lb der T�gesordnung

Zu einer t�tsächlichen oder persönlichen Erklärung �ußerh�lb der T�gesordnungk�nn die Sitzungsleitung d�s Wort vor Eintritt in die T�gesordnung, n�ch Schluss,oder Unterbrechung einer Ausspr�che erteilen.
§ 23 Anwesenheitspflicht

Jedes MdFSVK muss zu den Sitzungen erscheinen. Jedes Mitglied ist verpflichtet,sich im Verhinderungsf�lle spätestens bis zu Beginn der Sitzung beimF�chsch�ftenrefer�t zu entschuldigen. Mündliche Entschuldigungen durch Drittesind grundsätzlich nicht st�tth�ft.
§ 24 Beschlussfähigkeit

(1) Die FSVK ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurdeund ein Drittel der MdVSK vertreten w�r.(2) Zu Beginn jeder Sitzung ist die Beschlussfähigkeit des FSVK festzustellen. AufAntr�g eines MdFSVK ist die Beschlussfähigkeit im L�ufe der Sitzung zuüberprüfen.(3) Wird die Beschlussunfähigkeit festgestellt, muss innerh�lb einer Woche, jedochfrühestens 24 Stunden n�ch dem Beginn der �ls beschlussunfähig festgestelltenSitzung, eine weitere FSVK st�ttfinden. Bei dieser ist die Beschlussfähigkeitun�bhängig von der Anz�hl der �nwesenden Mitglieder gegeben. D�r�uf muss inder Einl�dung hingewiesen werden. In diesem F�ll gilt nicht die üblicheEinl�dungsfrist n�ch § 3 Abs�tz 3.(4) In eine Einl�dung k�nn ein Ers�tztermin �ufgenommen werden für den F�ll, d�ssdie FSVK �uf der einberufenen Sitzung beschlussunfähig ist. Diese Einl�dung giltd�nn �uch für den Ers�tztermin. Abs�tz 3 Sätze 2 bis 3 gelten entsprechend. Wirdeine Sitzung �n einem Ers�tztermin �bgeh�lten, müssen zuvor �lle MdFSVK undF�chsch�ften n�ch S�tzung §44 (3) unverzüglich ben�chrichtigt werden, wenn sie�uf der Sitzung nicht �nwesend w�ren.
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(5) Wird die FSVK im Sitzungsverl�uf beschlussunfähig, so gilt die �uf dieser Sitzungbeschlossene T�gesordnung �uch �uf der erneut einberufenen Sitzung.
§ 25 Genehmigung und Änderung der T�gesordnung

(1) Zu Beginn jeder Sitzung ist über die in der Einl�dung vorgeschl�geneT�gesordnung �bzustimmen. D�zu können durch MdFSVK Anträge �uf Änderungder vorgeschl�genen T�gesordnung gestellt werden. Mit Genehmigung derT�gesordnung ist diese verbindlich.(2) N�ch der Genehmigung der T�gesordnung k�nn eine n�chträgliche Änderung nurmit der Mehrheit der Abstimmenden beschlossen werden. Außerdem k�nn dieSitzungsleitung Zus�tzpunkte �uf die T�gesordnung setzen, wenn diese n�ch derGeschäftsordnung zwingend bis zum Ende der Sitzung beh�ndelt werden müssen.Eine Änderung ist nicht mehr zulässig, sob�ld der Punkt „Verschiedenes“ (§4 Abs.2 Punkt 3) �ufgerufen worden ist.
§ 26 Gest�ltung der T�gesordnung

(1) T�gesordnungspunkte, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit beh�ndelt werden,sollen �n d�s Ende der Sitzung gelegt werden, sofern keine Personen �ußerF�chsch�ftenrefer�tsmitglieder, AStA-Mitglieder oder MdFSVK zu diesem T5Pberichten.(2) Die W�hl und Abw�hl von Mitgliedern des F�chsch�ftenrefer�ts findet unmittelb�rn�ch den Regul�ri� st�tt.(3) Anfr�gen und Anträge von Mitgliedern der Studierendensch�ft, die �lle nichtMitglied der FSVK, des AStA oder des Studierendenp�rl�mentes sind, müssen �mAnf�ng der T�gesordnung n�ch den Regul�ri� beh�ndelt werden.(4) Anfr�gen �us den Reihen des MdFSVK, des AStA und des F�chsch�ftenrefer�tssind unmittelb�r vor dem T�gesordnungspunkt „Berichte“ zu beh�ndeln.(5) Konkurrierende Anträge sind gemeins�m in einem T5P zu beh�ndeln. Auch�ndereVerh�ndlungsgegenstände mit einem S�chzus�mmenh�ng können gemeins�m ineinem T5P beh�ndelt werden.(6) Der Punkt „Verschiedenes“ ist �n d�s Ende der T�gesordnung zu setzen. Unterdem Punkt „Verschiedenes“ dürfen keine Beschlüsse gef�sst werden. Abweichendhiervon k�nn die Öffentlichkeit �usgeschlossen werden.
§ 27 Unterbrechung der Sitzung

Auf Verl�ngen eines MdFSVK ist die Sitzung für einen bestimmten Zeitr�um vonhöchstens 15 Minuten zu unterbrechen. Eine Unterbrechung k�nn von einemMdFSVK nur einm�l je T�gesordnungspunkt (im weiteren Verl�uf �uch T5Pgen�nnt) verl�ngt werden.
§ 28 Zeitliche Begrenzung von Sitzungen

N�ch 22:30 Uhr d�rf kein T5P �ußer „Verschiedenes“ �ufgerufen werden, es seidenn, mindestens zwei Drittel der Abstimmenden sprechen sich �uf Antr�g für eineFortführung der Sitzung bis zur einer mit dem Antr�g festzulegende Uhrzeit �us.
§ 29 Vert�gung der Sitzung

Auf Antr�g k�nn die FSVK beschließen die Sitzung zu vert�gen. Wird eine Sitzungvert�gt, muss sie innerh�lb einer Woche weitergeführt werden, jedoch frühestensum 18 Uhr des zweiten Werkt�ges n�ch Beginn der Sitzung und spätestens �ufder nächsten regulären Sitzung. Hierzu ist gesondert einzul�den.
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IV. Abstimmungen und W�hlen
§ 30 Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die �nwesenden ordentlichen MdFSVK. Ein ordentlichgewähltes Mitglied k�nn in der Reihenfolge der Liste durch ein stellvertretendesMitglied vertreten werden.
§ 31 Abstimmungen

(1) Soweit für einen Beschluss nicht lediglich eine einf�che Mehrheit erforderlich ist,h�t die Sitzungsleitung vor der Abstimmung d�r�uf hinzuweisen.(2) Abstimmungen erfolgen durch H�nd- oder K�rtenzeichen der Stimmberechtigten.Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch die Sitzungsleitung. Die Sitzungsleitungträgt Sorge d�für, d�ss d�s Ergebnis einer Abstimmung von den MdFSVK, sowieder Öffentlichkeit in geeigneter Weise w�hrgenommen werden k�nn. Hierbei sindinsbesondere H�ndic�ps, die w�hrnehmungseinschränkend wirken, zuberücksichtigen.(3) Ungültige Stimmen und Stimmenth�ltungen zählen bei der Ermittlung der Mehrheitnicht mit.(4) Für die Ann�hme eines Antr�ges oder die Zustimmung einer Fr�ge genügt dieeinf�che Mehrheit der �bgegebenen Stimmen, wenn die S�tzung, eine 5rdnung,eine �ndere Rechtsvorschrift oder diese Geschäftsordnung keine �nderenRegelungen vorsieht. Bei Gleichheit der Stimmen gilt ein Antr�g �ls �bgelehnt.
§ 32 En-Bloc-Abstimmung

Auf Antr�g k�nn die FSVK beschließen, mehrere Abstimmungen in einerAbstimmung zus�mmen zu f�ssen, es sei denn, ein stimmberechtigtes MdFSVKwiderspricht.
§ 33 N�mentliche Abstimmungen

Auf Antr�g k�nn die FSVK beschließen, mehrere Abstimmungen in einerAbstimmung zus�mmen zu f�ssen, es sei denn, ein stimmberechtigtes MdFSVKwiderspricht.
§ 34 Geheime Abstimmung

Auf Verl�ngen eines MdFSVK ist geheim �bzustimmen. § 45 Absätze 2 bis 4 findenentsprechend Anwendung. Über G5-Anträge ist eine geheime Abstimmung nichtzulässig.
§ 35 Sondervotum

Jedes MdFSVK k�nn eine vom Mehrheitsbeschluss �bweichende Meinung ineinem Sondervotum �rtikulieren. D�s Sondervotum muss in der Sitzungvorgetr�gen und begründet werden. Sondervoten müssen demF�chsch�ftenrefer�t binnen 24 Stunden n�ch Sitzungsende in Textform zugeleitetwerden, um ins Protokoll �ufgenommen zu werden. Soweit Beschlüsse �nderenStellen zugeleitet oder der Öffentlichkeit zugänglich gem�cht werden, sind �uchdie zu Protokoll genommenen Sondervoten weiterzuleiten oder zu veröffentlichen.
§ 36 5bjektive Unkl�rheit

Auf begründetem Verl�ngen eines stimmberechtigten MdFSVK ist über dieobjektive Unkl�rheit über den Inh�lt des Antr�ges oder der Fr�ge einer Abstimmung
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zu entscheiden. Über d�s Verl�ngen entscheidet die Sitzungsleitung. Erklärt dieSitzungsleitung d�s Verl�ngen für begründet, ist – n�ch Aufklärung der Unkl�rheit– die Abstimmung zu wiederholen.
§ 37 W�hlen und Abw�hlen

(1) W�hlen und Abw�hlen erfolgen geheim gemäß § 18 Abs. 1 der S�tzung und denRegelungen dieser Geschäftsordnung. Anstelle der Mitglieder des SP treten hierdie MdFSVK(2) Für jeden W�hlg�ng sind von der Sitzungsleitung Stimmzettel �n diestimmberechtigten MdFSVK �uszugeben. Die MdFSVK füllen die Stimmzettelverdeckt �us. F�lls notwendig, k�nn eine Hilfsperson zur Stimm�bg�be in Anspruchgenommen werden. Die Stimmzettel sind bei der Sitzungsleitung zu s�mmeln.(3) Die Stimmzettel werden von der Sitzungsleitung und der Protokollführung�usgezählt und d�s Ergebnis von der Sitzungsleitung bek�nnt gegeben. LeereStimmzettel gelten �ls Enth�ltung.(4) Ungültig sind die Stimmzettel, die �ls nicht für die W�hl oder Abw�hl bestimmterkennb�r sind. Ungültig sind die Stimmen�. die den Willen der wählenden Person nicht zweifelsfrei erkennen l�ssen oderb. die einen Zus�tz oder Vorbeh�lt enth�lten.
§ 38 Einspruch gegen eine Abstimmung oder eine W�hl

Auf begründetem Verl�ngen eines stimmberechtigten MdFSVK ist über die Nicht-5rdnungsmäßigkeit einer Beschlussf�ssung, Abstimmung oder einer W�hl zuentscheiden. Über d�s Verl�ngen entscheidet die Sitzungsleitung. Erklärt dieSitzungsleitung d�s Verl�ngen für begründet, ist die Beschlussf�ssung,Abstimmung oder W�hl zu wiederholen.
V. 5rdnungsm�ßn�hmen
§ 39 S�ch- und 5rdnungsruf

(1) Die Sitzungsleitung k�nn Redende, die vom Verh�ndlungsgegenst�nd�bschweifen, zur S�che verweisen.(2) Anwesende können von der Sitzungsleitung zur 5rdnung gerufen werden, wennsie die 5rdnung oder Würde der FSVK verletzen. Die Unterbrechung einerpersönlichen Erklärung und übermäßiger Alkoholkonsum ist mit einem5rdnungsrufzu �hnden.(3) Sämtliche Anwesende h�ben während der Sitzungen d�für Sorge zu tr�gen, d�ssihre Geräte �uf l�utlos gesch�ltet sind. Verstöße gegen diese Regelung h�beneinen 5rdnungsruf zur Folge.(4) Gegen einen S�ch- oder 5rdnungsruf k�nn durch ein Viertel der �nwesendenStimmberechtigten MdFSVK begründet Einspruch bei der Sitzungsleitung eingelegtwerden. Über den Einspruch entscheidet die FSVK ohne Ausspr�che in dergleichen Sitzung mit der Mehrheit der s�tzungsgemäßen Mitglieder.
§ 40 Wortentzug

(1) Ist eine Person während der Sitzung dreim�l zur S�che oder dreim�l zur 5rdnunggerufen und beim zweiten M�le �uf die Folgen eines dritten Rufes zur S�che bzw.zur 5rdnung hingewiesen worden, so muss ihr die Sitzungsleitung d�s Wortentziehen und d�rf es ihr in dem l�ufenden T5P nicht wieder erteilen.
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(2) Personen, die nicht der FSVK oder den F�chsch�ftenrefer�t �ngehören, k�nn d�sWort für die l�ufende Sitzung entzogen werden. Bei Widerspruch eines MdFSVKentscheidet die FSVK sofort mit einf�cher Mehrheit über den Widerspruch.
§ 41 Verweisung von der Sitzung

(1) Schweift eine Person weiter von der S�che �b oder verletzt weiter die 5rdnungoder Würde, n�chdem ihr d�s Wort bereits einm�l entzogen worden w�r, so k�nndie Sitzungsleitung diese mit Zustimmung der MdFSVK des S��les verweisen. Aufeinen mit zwei Drittel Mehrheit der Abstimmenden �ngenommenen Antr�g einesMdFSVK hin muss sie dies tun.(2) Bei grober Verletzung der 5rdnung oder der Würde der FSVK k�nn dieSitzungsleitung Personen, die nicht der FSVK �ngehören, �uch ohne, d�ss ein5rdnungsruf erg�ngen ist, mit Zustimmung der FSVK, des R�umes verweisen. Isteine Abstimmung unter Anwesenheit der betroffenen Person nicht möglich, so istdiese für die D�uer der Abstimmung des Sitzungsr�umes zu verweisen.
§ 42 Unterbrechung oder Vert�gung bei Unruhe

(1) Wenn während der Sitzung störende Unruhe entsteht, die den Fortg�ng derVerh�ndlungen in Fr�ge stellt, k�nn die Sitzungsleitung die Sitzung �uf bestimmteZeit unterbrechen. K�nn sich die Sitzungsleitung kein Gehör versch�ffen, soverlässt sie den Pl�tz; die Sitzung wird d�durch unterbrochen.(2) Sieht die Sitzungsleitung einen ordnungsgemäßen Abl�uf der Sitzung nicht mehrgewährleistet, vert�gt Sie die Sitzung.
VI. Anträge zur Geschäftsordnung
§ 43 Anträge zur Geschäftsordnung im Einzelnen

Anträge zur Geschäftsordnung (G5-Anträge) sind:1. Antr�g �uf Zul�ssung von Einzelnen zum nicht-öffentlichen Teil der Sitzungn�ch § 21 Abs�tz 6,2. Antr�g �uf Einräumung des Rederechts für Personen, die nicht Mitglied derStudierendensch�ft sind,3. Antr�g �uf Schluss der Ausspr�che n�ch § 23 Abs�tz 4 (bei Abstimmungzwei Drittel Mehrheit notwendig),4. Antr�g �uf Wiedereintritt in die Ausspr�che n�ch § 23 Abs�tz 5 (beiAbstimmung zwei Drittel Mehrheit notwendig),5. Antr�g �uf Schluss der Redeliste n�ch § 24 Abs�tz 3,6. Antr�g �uf Beschränkung der Redezeit der Wortmeldungen einerAusspr�che,7. Verl�ngen die Beschlussfähigkeit erneut zu prüfen n�ch § 31 Abs�tz 2,8. Antr�g �uf Änderung der beschlossenen T�gesordnung n�ch § 32 Abs�tz2 (Mehrheit der Abstimmenden erforderlich),9. Antr�g �uf vorübergehendes Aussetzen eines T5P,10. Antr�g �uf Wiedereintritt in einen �usgesetzten T5P,11. Verl�ngen die Sitzung zu unterbrechen n�ch § 35,12. Antr�g �uf Verlängerung der Sitzung n�ch § 36 (bei Abstimmung zweiDrittel Mehrheit notwendig),13. Antr�g �uf Vert�gung der Sitzung n�ch § 37,14. Antr�g �uf En-Bloc-Abstimmung n�ch § 40 (�bgelehnt bei Gegenrede),15. Antr�g �uf N�mentliche Abstimmung n�ch § 41 (�bgelehnt bei Gegenrede),16. Verl�ngen einer Geheimen Abstimmung n�ch § 42,
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17. Verl�ngen die objektive Unkl�rheit einer Abstimmung festzustellen gemäß§ 4418. Einspruch gegen eine Abstimmung oder W�hl n�ch § 46,19. Antr�g �uf Verweisung von Personen von der Sitzung n�ch § 48 Abs�tz 1(bei Abstimmung zwei Drittel Mehrheit notwendig),20. Antr�g �uf Nicht-Bef�ssung eines Antr�ges im Sinne von § 53 Nr. 1,21. Antr�g �uf Vert�gung eines Verh�ndlungsgegenst�ndes derT�gesordnung �uf die nächste nichtdringliche Sitzung.
§ 44 Beh�ndlung von Anträgen zur Geschäftsordnung

(1) Ein G5-Antr�g muss sich �uf den zur Ber�tung stehendenVerh�ndlungsgegenst�nd oder �uf die T�gesordnung beziehen.(2) Sofern �n �nderer Stelle dieser Geschäftsordnung (�uch G5 gen�nnt) nichtetw�s �nderes bestimmt ist, sind G5-Anträge MdFSVK vorbeh�lten.(3) Liegt eine Meldung für einen G5-Antr�g vor, so erhält die �ntr�gstellendePerson umgehend, spätestens n�ch der �ktuellen Wortmeldung, d�s Wort.Um eine Meldung für einen G5-Antr�g deutlich zu m�chen, hebt die Persongleichzeitig beide Hände. G5-Anträge müssen positiv, �lso ohneVerneinung gestellt werden.(4) Auf einen G5-Antr�g k�nn eine Gegenrede eines MdFSVK folgen. Diesek�nn �uch form�l erfolgen. Auf die Gegenrede ist keine weitereWortmeldung zulässig. Erfolgt eine Gegenrede, wird unverzüglich über denG5-Antr�g �bgestimmt, f�lls die �ntr�gstellende Person diesen nicht zuvorzurückzieht oder n�ch dieser Geschäftsordnung der Antr�g bei Widerspruch�bgelehnt ist. Erfolgt keine Gegenrede, ist der G5-Antr�g �ngenommen.(5) Über G5-Anträge, denen entsprochen werden muss (Verl�ngen), wird nicht�bgestimmt. Gegenrede ist nicht zulässig.(6) Wird vor einer Abstimmung ein weiterer G5-Antr�g gestellt, muss dieserweiterführend sein, um sofort berücksichtigt zu werden. In diesem F�ll wirdüber den weiterführenden G5-Antr�g �bgestimmt.(7) Bei G5-Anträgen dürfen Einzelne nicht länger �ls fünf Minuten sprechen.(8) Werden innerh�lb eines T5P G5-Anträge n�ch Ablehnung durchGegenrede oder Abstimmung erneut gestellt, liegt es im Ermessen derSitzungsleitung, diese zu zul�ssen, wenn sich der St�nd der Ausspr�chenicht m�ßgeblich geändert h�t.
VII. Verh�ndlungsgegenstände
§ 45 Verh�ndlungsgegenstände

Verh�ndlungsgegenstände, die �uf die T�gesordnung gesetzt werdenkönnen, sind:1. Anträge�. �uf Aufhebung eines Beschlusses,b. �uf Einsetzung eines Ausschusses oder Arbeitskreis n�ch §12,c. sonstige Anträge zur Beschlussf�ssung;2. Anträge �uf Überweisung eines Antr�ges in einen Ausschuss oderArbeitskreis,3. Beschlussempfehlungen der Ausschüsse und Arbeitskreise,4. W�hlen�. der Mitglieder des F�chsch�ftenrefer�ts,
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b. in sonstige Ämter;5. Anträge �uf Abw�hl von Personen,6. Anfr�gen,7. Berichte�. des F�chsch�ftenrefer�tsb. des AStA-Vorst�ndes,c. des SP-Präsidiums,d. �us Ausschüssen, Arbeitskreisen, Refer�ten und sonstigenGremien;8. Einsprüche gegen 5rdnungs- oder S�chrufe n�ch § 47 Abs�tz 4,9. der T�gesordnungsvorschl�g der Einl�dung,10. die zu genehmigenden Protokolle,11. Anträge �uf Nicht-Öffentlichkeit n�ch § 22 Abs�tz 4,12. Be�nst�ndungen des AStA-Vorsitz oder F�chsch�ftenrefer�ts n�ch§ 26 Abs�tz 3 der S�tzung gegen d�s SP oder seiner Ausschüsse undArbeitskreise.
§ 46 Pflicht zur Ankündigung von Verh�ndlungsgegenständen

Folgende Verh�ndlungsgegenstände können nur in die T�gesordnung derFSVK �ufgenommen werden, wenn sie bereits in der mit der Einl�dungvorgeschl�genen T�gesordnung enth�lten und verschickt worden sind:1. Anträge �uf Ver�bschiedung, Neuf�ssung oder Änderung dieserGeschäftsordnung,2. W�hl von Mitgliedern des F�chsch�ftenrefer�ts,3. Anträge �uf Abw�hl einzelner Mitglieder des F�chsch�ftenrefer�ts,4. Anträge �uf Aufhebung eines Beschlusses.
§ 46� Pflicht zur Einreichung der Berichte des AStA-Vorst�nds

Der AStA-Vorst�nd und d�s F�chsch�ftenrefer�t stellen im Vor�us der Sitzungeinen �ktuellen Bericht in Textform zur Verfügung, welcher �uf der Sitzung umkürzliche Entwicklungen ergänzt werden k�nn. Dieser wird dem Präsidium zurAntr�gsfrist zugeschickt und ggf. der Einl�dung beigefügt oder spätestens 24Stunden vor Sitzungsbeginn durch den Vorst�nd selbst über die M�ilverteiler „fs-offen“ verschickt. Werden die Berichte nicht form- oder fristgerecht eingereicht,wird dies im Protokoll vermerkt.
§ 47 Einreichung von Anträgen

(1) Anträge im Sinne von § 53 Nr. 1 sollen in Textform bis zum Beginn des �chtenT�ges vor der Sitzung (Antr�gsfrist) bei FSVK-Anträgen beim F�chsch�ftenrefer�toder bei Anträgen �n Ausschüsse oder Arbeitskreise beim Vorsitz eingereicht undbegründet werden.(2) Für die Anträge soll die offizielle Antr�gsvorl�ge des FSVK verwendet werden. EinAntr�g muss jedoch mindestens einen Titel, die Antr�gstellenden sowie eineindeutiges Begehren enth�lten. Ergibt sich die Antr�gsberechtigung n�ch Abs�tz4 Nr. 7, so sind �lle Antr�gstellende mit dem imm�trikulierten N�men im Antr�g zunennen.(3) Fin�nz�nträge müssen einen Zweck für die Verwendung der Fin�nzmittel und eineHöchstgrenze der zu verwendenden Mittel nennen. Fin�nz�nträge können �uchohne Einh�ltung des vorhergehenden S�tzes �uf die T�gesordnung gesetztwerden, müssen �ber vor der endgültigen Beschlussf�ssung entsprechendgeändert werden.
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(4) Antr�gsberechtigt sind1. die MdFSVK,2. die Ausschüsse und Arbeitskreise der FSVK,3. der AStA-Vorst�nd,4. die F�chsch�ftsräte,5. d�s Studierendenp�rl�ment (SP),6. die �utonomen Refer�te,7. jedes Mitglied der Studierendensch�ft.Der Studierendenst�tus muss dem F�chsch�ftenrefer�t n�chgewiesen werden.
§ 48 Änderungs�nträge

Antr�gsberechtigte können bis zum Beginn der Beschlussf�ssung eines Antr�gesÄnderungs�nträge in Textform beim F�chsch�ftenrefer�t bzw. beim Vorsitzeinreichen oder �uf der Sitzung mündlich stellen. Bei mündlichenÄnderungs�nträgen k�nn die Protokollführung eine Abschrift in Textformverl�ngen.
§ 49 Beh�ndlung von Anträgen

(1) Anträge, die bis zur Antr�gsfrist eingereicht worden sind, sind unterBerücksichtigung von § 33 in den T�gesordnungsvorschl�g der nächsten Sitzung,die n�ch § 2 �ngekündigt worden ist, �ufzunehmen.(2) Zu Beginn der Ausspr�che ist zuerst den Antr�gstellenden Gelegenheit zurVorstellung des Antr�ges zu geben. Anschließend ist die Ausspr�che zu eröffnen.(3) Die Sitzungsleitung eröffnet n�ch Abschluss der Ausspr�che dieBeschlussf�ssung. Auf Wunsch eines Stimmberechtigten ist der Wortl�ut derAnträge zu verlesen.(4) Sind zu einem Antr�g Änderungs�nträge gestellt worden, so ist über diese vor demH�upt�ntr�g zu beschließen. Soweit den Änderungs�nträgen zustimmt worden istoder sie von der �ntr�gstellenden Person des H�upt�ntr�ges übernommenwerden, wird der H�upt�ntr�g in der geänderten F�ssung zur Beschlussf�ssunggestellt.(5) Liegen konkurrierende Anträge oder Änderungs�nträge vor, so ist dieBeschlussf�ssung wie folgt durchzuführen:1. Geht ein Antr�g weiter �ls ein �nderer, so ist über den weitergehendenAntr�g zuerst zu beschließen. Wird dieser �ngenommen, so werdenweniger weitgehende Anträge nicht mehr beh�ndelt.2. Lässt sich eine Reihenfolge im Sinne von Nr. 1 nicht feststellen, so ist zuerstüber die Reihenfolge zu beschließen. Hierzu k�nn jedes Mitglied einenVorschl�g m�chen über den sofort ohne Ausspr�che �bgestimmt wird. F�llsnur zwei konkurrierende Anträge zur Abstimmung stehen, so ist in einemersten Schritt über die Reihenfolge �bzustimmen, indem die Anträgegegenein�nder �bgestimmt werden.(6) Die Antr�gstellenden eines Antr�ges oder Änderungs�ntr�ges h�ben bis zurendgültigen Beschlussf�ssung d�s Recht den Antr�g zurückzuziehen. Dies gilt�uch für H�upt�nträge in geänderter F�ssung und Beschlussempfehlungen derAusschüsse und Arbeitskreise.
§ 50 Aufhebung von Beschlüssen

Zur Aufhebung von Beschlüssen bed�rf es der Mehrheit der s�tzungsgemäßenMitglieder; Beschlüsse, die mit einer zwei Drittel Mehrheit gef�sst wurden, bedürfen
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zur Aufhebung einer zwei Drittel Mehrheit. Dies gilt �uch für Anträge, die �uf dieÄnderung eines Beschlusses gerichtet sind.
§ 51 Überweisung eines Antr�ges �n Ausschüsse oder Arbeitskreise

(1) Die FSVK k�nn einen Antr�g, ohne über ihn in der S�che �bzustimmen, zurweiteren Ber�tung �n einen Ausschuss oder einen Arbeitskreis überweisen.(2) Mit der Überweisung k�nn �uch die Einsetzung eines neuen Arbeitskreises zurBer�tung des Antr�gs beschlossen werden(3) Ein Antr�g �uf Überweisung k�nn bis zum Beginn der Beschlussf�ssung über denAntr�g von jedem MdFSVK gestellt werden. Über den Antr�g �uf Überweisung istvor der Beschlussf�ssung in der S�che zu entscheiden. § 56 und § 57 Absätze 2bis 6 gelten entsprechend. Zur Ann�hme des Antr�ges bed�rf es der Mehrheit vonzwei Drittel der Abstimmenden. Zuvor ist den Antr�gstellenden Gelegenheit zurStellungn�hme zu geben.(4) Der überwiesene Antr�g ist vom Ausschuss oder Arbeitskreis innerh�lb von sechsWochen �b Überweisung zu ber�ten und eine Beschlussempfehlung für die FSVKzu beschließen. Wird mit der Überweisung ein neuer Arbeitskreis eingesetzt, sobeträgt die Frist �cht Wochen. Mit Zustimmung der Antr�gstellenden k�nn derAusschuss oder der Arbeitskreis eine Verlängerung der Ber�tungsfrist beschließen.H�t der Ausschuss oder der Arbeitskreis n�ch Abl�uf der Ber�tungsfrist keineBeschlussempfehlung beschlossen, ist der Antr�g erneut in denT�gesordnungsvorschl�g der nächsten FSVK, die n�ch § 2 �nkündigt worden ist,�ufzunehmen.(5) Beschlussempfehlungen sind:1. Ann�hme des Antr�gs,2. Ann�hme einer geänderten F�ssung des Antr�gs,3. Ablehnung des Antr�gs,4. Nicht-Bef�ssung des Antr�gs.Die Beschlussempfehlung ist in Textform unverzüglich �n d�s F�chsch�ftenrefer�tweiterzuleiten. Sie ist mit einer Begründung zu versehen. St�tt einer Begründungk�nn �uch ein Ausschnitt der Ausschuss bzw. Arbeitskreisprotokolle, �us der sichdie Begründung ergibt, wiedergegeben werden.(6) Für die Aufn�hme in den T�gesordnungsvorschl�g gilt § 55 Abs�tz 1 entsprechend.Änderungs�nträge �n die Beschlussempfehlung sind unzulässig. N�ch Ende derAusspr�che wird über die Beschlussempfehlung �bgestimmt. Bei Ann�hme derBeschlussempfehlung, gilt die Empfehlung �ls Beschluss der FSVK. DieBeschlussempfehlung benötigt die gleiche Mehrheit zu Ann�hme, wie einentsprechender Antr�g benötigen würde. Findet die Beschlussempfehlung keinenotwendige Mehrheit ist unmittelb�r in die Ausspr�che und �nschließendeAbstimmung über den ursprünglichen Antr�g einzutreten.(7) Die Antr�gstellenden sind zu jeder Sitzung, in der ihr Antr�g ber�ten wird,einzul�den.
§ 52 Abl�uf einer W�hl

(1) K�ndid�turen werden durch MdFSVK �uf der Sitzung vorgeschl�gen. DieSitzungsleitung h�t d�s p�ssive W�hlrecht der k�ndidierenden Personen zuüberprüfen.(2) Anschließend ist den k�ndidierenden Personen die Möglichkeit einer Vorstellungzu geben. N�ch jeder Vorstellung ist die Ausspr�che über die K�ndid�tur zueröffnen; insbesondere um Fr�ge �n die k�ndidierende Person zu stellen. Fr�gen
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müssen nicht be�ntwortet werden. Die Sitzungsleitung k�nn Fr�gen zurückweisen,sofern sie mit der 5rdnung und Würde des P�rl�mentes unvereinb�r sind.(3) N�ch dem Schluss der letzten Ausspr�che ist in den ersten W�hlg�ng einzutreten.K�ndid�turen können jederzeit zurückgezogen werden.(4) Eine Person ist gewählt, wenn sie in einem W�hlg�ng die vorgeschriebene�usreichende Anz�hl �n Stimmen erhält und die W�hl �nnimmt. Sind n�ch demletzten W�hlg�ng nicht �lle zur W�hl stehenden Ämter besetzt, so ist die FSVK vonder Sitzungsleitung zu befr�gen, ob entweder die restliche W�hl zu vert�gen istoder ob die W�hl beginnend mit Abs�tz 1 zu wiederholen ist. Bei der W�hl einesMitgliedes des Ausschusses oder Arbeitskreisleitung, entscheidet beiStimmengleichheit im dritten W�hlg�ng d�s Los.(5) Die Ann�hme ist �uf der Sitzung gegenüber der Sitzungsleitung, sonst gegenüberdem F�chsch�ftenrefer�t zu erklären. K�nn eine gewählte Person nicht sofort überdie Ann�hme befr�gt werden, ist die Befr�gung unverzüglich vomF�chsch�ftenrefer�t n�ch der Sitzung n�chzuholen.
§ 53 W�hlverf�hren

D�s Verf�hren richtet sich n�ch § 18 der S�tzung. Die W�hlberechtigten könnenfür eine Person, mit
· „J�“
· „Nein“
· „Enth�ltung“stimmen.

§ 54 W�hl des F�chsch�ftenrefer�ts
Richtet sich n�ch S�tzung §29

§ 55 Abw�hlen
(1) Anträge �uf Abw�hl sind von einem Viertel der MdFSVK zu stellen und in Textformbeim F�chsch�ftenrefer�t einzureichen. Sie müssen eine Person zur N�chfolgeenth�lten. § 55 Abs�tz 2 Sätze 1 und 3 gilt entsprechend.(2) Abw�hl�nträge, die bis zur Antr�gsfrist eingereicht worden sind, sind unterBerücksichtigung von § 33 in die T�gesordnungsvorschl�g der nächsten Sitzung,die keine Dringlichkeitssitzung ist, �ufzunehmen. Die �bzuwählende Person istgesondert und unverzüglich zu ben�chrichtigen.(3) Für die Abw�hl gelten die Bestimmungen für die W�hl entsprechend. Sie isterfolgreich, wenn der Antr�g die Mehrheit der s�tzungsgemäßen Mitglieder erhält,sofern die S�tzung nicht ein höheres Quorum verl�ngt.(4) Für Abw�hlen des Vorsitzes oder stellvertretenden Vorsitzes eines Ausschussesoder Arbeitskreises gelten die vorstehenden Absätze entsprechend.

§ 56 Anfr�gen
(1) Anfr�gen sind in Textform bis zur Antr�gsfrist beim F�chsch�ftenrefer�teinzureichen. Die Anfr�gen sind vom F�chsch�ftenrefer�t gesondert �n dieAngefr�gten weiterzuleiten. Anfr�gen, die d�s Abstimmungsverh�lten betreffen,sind unzulässig. Für die Aufn�hme in den T�gesordnungsvorschl�g gilt § 57 Abs�tz1 entsprechend.(2) Alle Mitglieder der Studierendensch�ft sind berechtigt Anfr�gen �n1. einzelne MdFSVK,2. d�s F�chsch�ftenrefer�t,zu stellen.
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(3) Anfr�gen müssen in Textform be�ntwortet werden. Die Antworten müssen demF�chsch�ftenrefer�t bis mindestens 24 Stunden vor Sitzungsbeginn zugeleitetwerden. Wird nicht form- oder fristgerecht eine Antwort eingereicht, wird dies imProtokoll vermerkt. D�s F�chsch�ftenrefer�t wird in diesem F�ll d�mit be�uftr�gt,bis zur kommenden Sitzung die Antwort bei den Angefr�gten einzufordern.(4) D�s F�chsch�ftenrefer�t leitet die Antwort spätestens zu Beginn der Sitzung �nd�s fr�gende Mitglied der Studierendensch�ft, die MdFSVK und über denM�ilverteiler „fs-offen“ weiter.
VIII. Schriftführung
§ 57 Protokollierung der Sitzungen

(1) D�s F�chsch�ftenrefer�t fertigt ein Protokoll der Sitzung �n. Im F�lle einerVerhinderung übernimmt die Ers�tzprotokollführung diese Aufg�be. Ist �uch dieErs�tzprotokollführung verhindert, h�t die FSVK bzw. der Ausschuss oderArbeitskreis eine �ndere Person für diese Sitzung zur Protokollführung zu bestellen.(2) D�s Protokoll muss enth�lten:1. D�tum und Uhrzeit des Beginns und des Endes der Sitzung,2. eine Anwesenheitsliste;3. die beschlossene T�gesordnung;4. die Texte der Anträge und Beschlussempfehlungen;5. die Beschlüsse im Wortl�ut und die Ergebnisse der Abstimmungen undW�hlen;6. Berichte, mindestens in Stichsätzen;7. Erklärungen n�ch § 26;8. Sondervoten n�ch § 43;9. Anfr�gen und Antworten d�r�ufBerichte können im N�chg�ng bis 5 T�ge n�ch der Sitzung in Textform beimF�chsch�ftenrefer�t eingereicht werden.(3) N�chn�men werden im Protokoll mit dem ersten Buchst�ben �bgekürzt. Dies giltnicht für die Mitglieder in der Anwesenheitsliste und n�mentliche Abstimmungen.Außerdem gilt dies nicht für die Anwesenheitsliste, für gewählte, bestätigte oderben�nnte Personen in Protokollexempl�ren, die nicht öffentlich bek�nnt gem�chtwerden. D�s Protokoll soll möglichst weitgehend geschlechtsneutr�l formuliertwerden.
§ 58 Veröffentlichung des Protokolls

D�s vorläufige Protokoll sollte 6 T�ge und muss spätestens 13 T�ge n�ch Abl�ufder Frist zur Einreichung von persönlichen Erklärungen und Sondervoten öffentlichbek�nnt gem�cht werden. Wird die Frist von 13 T�gen nicht eingeh�lten, mussdies zu Beginn des Protokolls notiert werden.
§ 59 Genehmigung des Protokolls

(1) D�s Protokoll wird zu Beginn der folgenden Sitzung durch die FSVK genehmigt,n�chdem sich seine Mitglieder von der Richtigkeit überzeugt h�ben. ÜberEinsprüche gegen d�s Protokoll, die nicht von der Protokollführung st�ttgegebenwerden, entscheidet die FSVK.(2) Protokolle von Ausschüssen und Arbeitskreisen gelten �ls genehmigt, wenn nichtinnerh�lb von zwei Wochen n�ch Veröffentlichung Einspruch beim Vorsitz erhobenwird. Zu diesem Zweck müssen Protokolle von Ausschüssen oder AK spätestenszwei T�ge n�ch der Sitzung oder zwei Wochen vor der nächsten FSVK dem
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F�chsch�ftenrefer�t übermittelt werden. Bei Einsprüchen ist im Ausschuss oderArbeitskreis n�ch Abs�tz 1 zu verf�hren.(3) D�s genehmigte Protokoll wird öffentlich bek�nnt gem�cht. DesF�chsch�ftenrefer�t �rchiviert eine Ausfertigung des Protokolls.(4) D�s genehmigte Protokoll k�nn von �llen MdFSVK jederzeit beimF�chsch�ftenrefer�t eingesehen werden.
§ 60 Protokolle von nicht-öffentlichen Sitzungen

W�ren Teile der Sitzung nicht-öffentlich, so sind die Protokollteile d�rüber nur denMdFSVK, den betroffenen Ausschüssen und Arbeitskreisen, den Mitgliedern desRechts�usschusses, dem AStA-Vorst�nd sowie den Betroffenen selbst zugänglich.
§ 61 Beschluss�usfertigung

Beschlüsse der FSVK werden vom F�chsch�ftenrefer�t �usgefertigt,unterzeichnet, und schnellstmöglich, jedoch mindestens innerh�lb einer Wochen�ch der Sitzung öffentlich bek�nnt gem�cht. Für Beschlüsse der Ausschüsse undArbeitskreise gilt S�tz 1 entsprechend, sofern der Ausschuss oder Arbeitskreisstellvertretend für die FSVK beschließt. An die Stelle des F�chsch�ftenrefer�ts trittder Vorsitz und die Stellvertretung. Zu diesem Zweck müssen Protokolle vonAusschüssen oder AK spätestens zwei T�ge n�ch der Sitzung oder zwei Wochenvor der nächsten FSVK dem F�chsch�ftenrefer�t übermittelt werden.
§ 62 Dokument�tion und Archivierung

(1) Einl�dungen, Protokolle und Beschlüsse sind zu �rchivieren. D�uerbeschlüssewerden durch d�s F�chsch�ftenrefer�t �uf der Webseite des F�chsch�ftenrefer�td�uerh�ft veröffentlicht. Sonstige Beschlüsse, Protokolle und Einl�dungen werdendurch d�s F�chsch�ftenrefer�t für die �ktuelle W�hlperiode veröffentlicht.(2) Die Geschäfts- und Schriftführung des F�chsch�ftenrefer�t ist so zu gest�lten,d�ss beim Amtswechsel sämtliche Vorgänge �us der Dokument�tion eindeutig zurekonstruieren sind. MdFSVK h�ben d�s Recht, die Dokument�tion jederzeiteinzusehen.
§ 63 Öffentliche Bek�nntm�chung

(1) Sieht diese Geschäftsordnung eine öffentliche Bek�nntm�chung vor, so erfolgtdiese �uf der Webseite des F�chsch�ftenrefer�t und über den M�ilverteiler „fs-offen“.(2) Sollte eine Bek�nntm�chung n�ch Abs�tz 1 nicht möglich sein, so k�nn siehilfsweise durch öffentlichen Aush�ng �n den Aush�ngstellen derStudierendensch�ft, wenigstens in den Räumlichkeiten des AStA, durchgeführtwerden. Eine Bek�nntm�chung �uf der Webseite des F�chsch�ftenrefer�ts istunverzüglich n�chzuholen.(3) Bek�nntm�chungen sind mindestens eine Woche zugänglich zu m�chen.(4) Sieht diese Geschäftsordnung eine Informierung �ller F�chsch�ften vor so isthierfür der M�ilverteiler „fs-offen“ �usreichend.
§ 64 Erklärungen zu Protokoll

Erklärungen, für die n�ch dieser Geschäftsordnung Textform vorgeschrieben ist,können �uch �uf einer Sitzung zu Protokoll gegeben werden.
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§ 65 B�rrierefreiheit
Jegliche Kommunik�tion, für die diese Geschäftsordnung die Textform vorsieht,soll p�pierlos, insbesondere m�schinenlesb�r per E-M�il oder einer digit�lenKommunik�tionspl�ttform und in gängigen D�teiform�ten geführt werden.

IX. Schlussbestimmung
§ 66 Auslegung der Geschäftsordnung

Ist in einer Sitzung strittig, wie eine Bestimmung dieser Geschäftsordnung�uszulegen ist, oder ist d�s Verf�hren strittig, so entscheidet die FSVK über denFortg�ng der Verh�ndlung. Bei Gleichheit der Stimmen entscheidet dieSitzungsleitung. Gegen diese Entscheidung k�nn der Rechts�usschuss �ngerufenwerden.
§ 67 Abweichungen von dieser Geschäftsordnung

Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung �uf FSVKs könnenim einzelnen F�ll mit zwei Drittel Mehrheit der Abstimmenden, mindestens mit derMehrheit der s�tzungsgemäßen Mitglieder beschlossen werden, wennBestimmungen der S�tzung dem nicht entgegenstehen. Ausschüsse oderArbeitskreise dürfen nur mit Zustimmung der FSVK von der Geschäftsordnung�bweichen.st in einer Sitzung strittig, wie eine Bestimmung dieserGeschäftsordnung �uszulegen ist, oder ist d�s Verf�hren strittig, so entscheidetdie FSVK über den Fortg�ng der Verh�ndlung. Bei Gleichheit der Stimmenentscheidet die Sitzungsleitung. Gegen diese Entscheidung k�nn derRechts�usschuss �ngerufen werden.
§ 68 Abweichungen von dieser Geschäftsordnung

Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung �uf FSVKs könnenim einzelnen F�ll mit zwei Drittel Mehrheit der Abstimmenden, mindestens mit derMehrheit der s�tzungsgemäßen Mitglieder beschlossen werden, wennBestimmungen der S�tzung dem nicht entgegenstehen. Ausschüsse oderArbeitskreise dürfen nur mit Zustimmung der FSVK von der Geschäftsordnung�bweichen.
§ 69 Inkr�fttreten

Mit Ann�hme dieser Geschäftsordnung durch mindestens zwei Drittel ders�tzungsgemäßen Mitglieder der FSVK ist diese verbindlich. Sie tritt n�ch derAnn�hme in Kr�ft. Änderungen dieser Geschäftsordnungen treten n�ch der Sitzungin Kr�ft, es sei denn die FSVK beschließt etw�s Anderes.


